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Vorwort 

Bedeutung und Volumen des Staatsbudgets haben in den letzten Jahr-
zehnten enorm zugenommen. Einerseits werden nämlich heute an den 
Staat vom Bürger auf beinahe allen Verwaltungsgebieten neue 
Forderungen gerichtet, die in den meisten Fällen nur mit hohem finan-
ziellem Aufwand erfül l t  werden können. Andererseits haben die finanz-
wissenschaftlichen Erkenntnisse in den letzten Jahrzehnten die schick-
salhafte Bedeutung des Haushaltsplans für die gesamte Wirtschafts-
entwicklung, insbesondere für die Konjunkturpol i t ik eines Landes deut-
lich gemacht. 

Im Gegensatz dazu steht das anachronistische und torsohafte öster-
reichische Haushaltsrecht, dessen Reform nun seit mehr als zwanzig 
Jahren auf der Tagesordnung steht. 

Im Gegensatz dazu steht auch das wissenschaftliche Interesse an 
budgetrechtlichen Problemen. Vielleicht deshalb, wei l das überalterte 
lückenhafte Normenmaterial besondere thematische und methodische 
Anforderungen  an den Interpreten stellt und eine entsprechende metho-
dische Vielfalt und Breite der Betrachtungsweise verlangt, die auch die 
wirtschafts- und finanzwissenschaftlichen,  wie die verwaltungswissen-
schaftlichen Seiten des Budgetphänomens berücksichtigen muß. Auch 
verschärft  sich im Budgetrechtsbereich ganz besonders das Spannungs-
verhältnis zwischen Legislative und Exekutive wegen der Antinomie 
zwischen rechtsstaatlicher Bindung der Vollziehung auf der einen Seite 
und der für eine konzeptive Wirtschafts- und Sozialpolitik unbedingt 
notwendigen Entscheidungsfreiheit  andererseits. 

Die vorliegende Arbeit bemüht sich um die wesentlichen unbewältigten 
Probleme des Haushaltsrechts und w i l l der verfassungsdogmatischen 
Grundsatzdiskussion über das Budgetrecht neue Impulse geben und 
einen Beitrag zur Reformdiskussion leisten. Das Manuskript wurde im 
Sommer 1976 abgeschlossen und lag im Wintersemester 1976/77 der 
Rechtswissenschaftlichen Fakultät der Johannes-Kepler-Universität 
Linz als Habilitationsschrift  vor. Auf Veröffentlichungen,  die während 
der Drucklegung erschienen, insbesondere auch auf die tiefschürfende 
Arbeit von Reinhold Mußgnug „Der Haushaltsplan als Gesetz" konnte 
nicht mehr eingegangen werden. 

Mein besonderer Dank gi l t meinen verehrten Lehrern, vor allem 
Herrn o. Univ.-Prof.  Dr. Herbert  Schambeck,  Stellv. Vorsitzender des 
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österreichischen Bundesrates, sowie Herrn o. Univ.-Prof.  Dr. Ludwig 
Fröhler  und insbesondere Herrn o. Univ.-Prof.  Dr. Peter  Oberndorfer, 
der mich mi t Rat und Hilfe unterstützte. 

Ganz besonders möchte ich mich auch bei Herrn Senator h. c. Ministe-
rialrat a. D. Prof.  Dr. Johannes Broermann  für die freundliche Aufnah-
me der Arbeit i n die Schriftenreihe  zum öffentlichen  Recht bedanken. 

Linz, im Winter 1976 
Johannes Hengstschläger 
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I . Aufgabenstellung und methodische Vorbemerkungen 

Eine rechtswissenschaftliche Behandlung des Budgetrechts des Bun-
des, seiner Gegenwartsprobleme und Entwicklungstendenzen ist schon 
deshalb eine gewagte Aufgabe, wei l der rechtliche Rahmen so weit hin-
ter den sachlichen Anforderungen  einer zeitgemäßen Haushaltsführung 
nachhinkt, daß sich im Bereich des Budgetrechts geradezu eine Atmo-
sphäre des „Reformstreß"  breitgemacht hat. Besonderes Anliegen bei-
nahe aller jüngeren rechtwissenschaftlichen Auseinandersetzungen mi t 
dem Haushaltsrecht ist die dringende Forderung nach einer umfassen-
den zeit- und sachgerechten Neugestaltung1. Typisch für diese Umbruchs-
situation sind etwa die Bemerkungen des Rechnungshofausschusses zu der 
im Vorjahr ergangenen „VerrechnungsVorschrift  für Verwaltungsschul-
den des Bundes"2. Er erklärt dort, daß diese Bestimmung keinesfalls der 
endgültigen Regelung vorgreifen  w i l l und daß die grundsätzliche Klä-
rung der Rechtslage „als Bestandteil eines zu schaffenden  umfassenden 
Bundeshaushaltsrechtes möglichst bald vom Nationalrat beraten und 
verabschiedet werden" soll3. 

Daß sich die nachfolgende Untersuchung trotzdem die Aufgabe gestellt 
hat, das schon überfällige Budgetrecht des Bundes wissenschaftlich zu 
durchleuchten, hat zwei Gründe: 

Erstens w i rd zwar die Reformbedüftigkeit  des veralteten Haushalts-
rechts allgemein beteuert und von den politischen Instanzen immer wie-
der betont, jedoch scheinen die legistischen Bemühungen kaum in un-
mittelbarer Zukunft zu einem verbindlichen Ergebnis zu führen. Vor 
allem die längst überfällige Anpassung des Haushaltsverfassungsrechts 
an die geänderten Verhältnisse hat — wenn die Zeichen nicht trügen — 
derzeit kaum Chancen. Das mag auch daran liegen, daß das Budgetrecht 
als Organisationsrecht nicht an den einzelnen Staatsbürger sondern nur 
an staatliche Organe adressiert ist und daß es sich zu einer Spezialma-
terie für wenige Eingeweihte entwickelt hat, was ihr insgesamt als Ge-

1 ζ. B. Karl  Wenger,  Grundfragen  der öffentlichen  Kontrol le i m freiheit l ich-
demokratischen Rechtsstaat von heute, ÖHW 1976, Heft 1 - 3 , S. 58: „Die 
künft ige Lebensfähigkeit der freiheitlich-rechtsstaatlichen  Demokratie w i r d 
woh l entscheidend davon abhängen, ob und inwiewei t es gelingt, die zuneh-
menden Probleme der Staatsfinanzen und des Staatsvermögens einer sach-
gerechten und zeitgemäßen Lösung zuzuführen." 

2 BGBl. Nr. 377/1976. 
3 296 der Beilagen zu den Sten. Prot. NR, X I V GP. 
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genstand der politischen Auseinandersetzung wenig At t rakt iv i tät ver-
leiht. 

Zweitens — und das ist wohl der entscheidende Grund — wi rd eine 
Reform des Budgetrechts nicht freischwebend, ohne Bezug zur gelten-
den Rechtslage und ohne Rückgriff  auf die bisher zum Recht des Staats-
haushaltsplans geführte staatsrechtliche Diskussion erfolgen können. 
Reformen als Verbesserung des Bestehenden haben sich am Status quo 
zu orientieren um seine Schwächen und Fehler zu überwinden. Insofern 
versteht sich die Arbeit auch als Beitrag zur Reformdiskussion, die die 
Analyse des Bestehenden voraussetzt. 

Die rechtswissenschaftliche Auseinandersetzung mi t dem Budgetrecht 
ist um so schwieriger, als beim Budgetrecht noch mehr als bei an-
deren Problembereichen ein gehöriges Rechtsverständnis ohne ent-
sprechendes Sachverständnis undenkbar und unmöglich ist. Beson-
ders aber die Finanzwissenschaften haben in den letzten Jahrzehnten 
eine geradezu revolutionäre Entwicklung genommen, die sich in der 
Budgetpolitik entsprechend niedergeschlagen hat. Auch der Wandel der 
politischen, wirtschaftlichen und sozialen Verhältnisse hat an den Staats-
haushaltsplan neue Anforderungen  gestellt und ihm neue Akzente ge-
setzt. Aus dem Verwaltungsstaat, in dem der Haushalt im wesentlichen 
lediglich die Bedarfsdeckung für die Verwaltungsaufgaben zu erfüllen 
hatte, ist der Leistungsstaat geworden, in dem die öffentliche  Hand nicht 
nur selbst i n großem Umfang am allgemeinen Wirtschaftsleben teilhat, 
sondern in zunehmenden Maße die Rolle des Umverteilers von Einkom-
men und Vermögen wahrnimmt. Die öffentlichen  Haushalte beeinflussen 
heute in entscheidender Weise die gesamtwirtschaftliche Entwicklung 
und sind zum wichtigsten Instrument der Wirtschafts- und Gesell-
schaftspolitik geworden. Dementsprechend haben sie, was ihre Struktur 
und ihr Volumen betrifft,  i n letzter Zeit durch die stetige Erhöhung der 
Ausgaben und Einnahmen und die Vervielfältigung der staatlichen 
Funktionen eine um die Jahrhundertwende noch unvorstellbare Ent-
wicklung genommen. Während beispielsweise die Steuern und Sozialab-
gaben in Österreich am Vorabend des Ersten Weltkrieges 13 °/o des Brut-
to-Nationalproduktes ausmachten, betragen sie heute 39%, also das 
Dreifache 4. 

Angesichts der neuen finanztheoretischen Erkenntnisse und angesichts 
der „wachsenden Ausdehnung der öffentlichen,  insbesondere der Staats-

4 Arbeitsbehelf  zum Bundesfinanzgesetz 1976, S. 311; nach Untersuchungen 
in verschiedenen Industrieländern wuchsen die Staatsausgaben seit dem Ende 
des 19. Jahrhunderts etwa doppelt so rasch wie das Brut to-Nat ionalprodukt 
(beide Größen zu konstanten Preisen und pro Kopf der Bevölkerung ge-
messen). Siehe Finanzbericht, Bericht über die Lage der Finanzen in Öster-
reich, Wien 1972, S. 7. 
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tätigkeiten" und der daraus resultierenden „wachsenden Ausdehnung 
des Finanzbedarfs" 5 gelangte die öffentliche  Haushalts- und Finanzwirt-
schaft zu einem neuen Selbstverständnis. Dem steht ein Budgetrecht 
gegenüber, das im wesentlichen materiell aus der Mit te des vorigen 
Jahrhunderts stammt und Ausdruck der längst überholten konstitutio-
nellen Finanzordnung ist, wie sie sich auf der Grundlage der klassisch 
liberalen Auffassung  von der Staatstätigkeit herausgebildet hatte. 

Für den Interpret erhält durch diese Uberalterung des Rechtsbestan-
des zunächst die Frage, ob er der historischen oder der gegenwartsbezo-
genen Theorie der juristischen Interpretation den Vorzug geben soll, be-
sonderes Gewicht®. Die herrschende österreichische Budgetrechtslehre 
neigt dazu, jenen Sinn der haushaltsrechtlichen Vorschriften  in den 
Vordergrund zu stellen, den ihnen der historische Gesetzgeber geben 
wollte, also primär den historischen Wil len des Gesetzgebers zu erfor-
schen. So meint beispielsweise Robert  Walter  i n seinem Standardwerk 
über das österreichische Bundesverfassungsrecht,  „da das B.-VG. die — 
in den konstitutionellen Monarchien Europas entwickelte und auch in 
Österreich vorgesehene — Form des Voranschlags übernommen hat, 
w i rd man anzunehmen haben, daß es auch dessen Bedeutung statuieren 
wollte, die zu Ende dieses Zeitabschnittes von der Staatslehre herausge-
arbeitet worden war" 7 . Auch die Judikatur des Verfassungsgerichtsho-
fes orientiert sich bei der Interpretation der verfassungsgesetzlich ver-
ankerten Budgetgrundsätze weitgehend an den Thesen der klassischen 
Finanztheorie8. Versuche des Budgetgesetzgebers, durch globale Er-
mächtigungen an den Finanzminister dem Haushaltsvollzug die für eine 
konzeptive Wirtschaftspolitik notwendige Flexibi l i tät zu verleihen hat 

5 Das „Gesetz der wachsenden Ausdehnung der öffentlichen,  insbesondere 
der Staatstätigkeiten" wurde von Adolph  Wagner  (1835 - 1917) formuliert. 
Vgl. Adolph  Wagner,  Die Ordnung des östereichischen Staatshaushaltes, Wien 
1863 und ders.,  Staat i n nationalökonomischer Hinsicht, in : Handwörterbuch 
der Staatswissenschaften, Bd. 6, 2. Aufl. , Jena 1901. Kr i t isch dazu ζ. B. Herbert 
Timm,  Das Gesetz der wachsenden Staatsausgaben, in : Finanzarchiv, 1963, 
S. 201 ff.  und Wilhelm  Weber,  Das „Gesetz der wachsenden Staatsausgaben", 
in : Theorie und Empir ie; Wipol. Bl. 1976, Heft 2, S. 12 ff.  und ders.,  Theoretische 
und empirische Befunde zum Wachstum staatlicher Ausgaben, ÖHW 1976, 
Heft 1 - 3, S. 3 ff.  m i t weiteren Nachweisen. 

β Zum Verhältnis von historischer und gegenwartsbezogener Interpretat ion 
vgl. ζ. B. Theo  Zimmermann,  Mehrstufige Rechtsfindung als Verbindung von 
subjektiver und objekt iver Auslegungsmethode, NJW, 1954, S. 1628 ff.;  Konrad 
Zweigert,  Juristische Interpertation, Stud. Gen. 1954, S. 380 ff.  und Karl 
Engisch,  Einführung i n das juristische Denken, 2. Aufl., Stuttgart 1956, 
S. 95 ff. 

7 Robert  Walter,  österreichisches Bundesverfassungsrecht,  Wien 1972, S. 359. 
8 V f GH Slg. Nr. 4340/1962, 5421/1966, 5636/1967 und 5637/1967; vgl. dazu 

Ludwig  Fröhler,  Peter  Oberndorfer,  Das Wirtschaftsrecht  als Instrument der 
Wirtschaftspolit ik,  Wien - New York 1969, S. 63. 


